
Die Europäische Gemein-
schaft möchte den freien 
Wettbewerb unter den Ener-
gieversorgern einführen. Auf 
dem Weg dorthin gilt das 
Unbundling (Entflechtung) 
als wichtige Maßnahme, um 
die Strukturen und Zustän-

digkeiten innerhalb der EVUs 
(Energieversorgungsunter-
nehmen) neu und klarer zu 
definieren. Das hat Auswir-
kungen bis hinein in die regi-
onalen Installateurausschüs-
se. Das Fachhandwerk findet 
nunmehr aufseiten der Stadt-
werke Ansprechpartner, die 
allein für den Netzbetrieb zu-

ständig sind. Dr. Michael Di-
manski, Geschäftsführer Fach-
verband SHK Sachsen-Anhalt, 
machte Unterschiede zu Sit-
zungen in der Vergangenheit 
deutlich: „Themen aus dem 
Vertrieb und Marketing-Akti-
vitäten rund um den Energie-
träger Gas können dann nicht 
mehr gemeinsam mit Fragen 

zur Eintragungspraxis auf 
ein und derselben Tagesord-
nung stehen.“ Wenn es den-
noch Sinn mache, zu einem 
Tagestermin zusammenzu-
kommen, dann gelte es, die-
se Veranstaltung zu splitten. 
So könne man im Installateu-
rausschuss spezifische Fragen 
mit dem (meist einen) Netz-
betreiber klären und habe es 
dann in einer weiteren Sit-
zung mit möglicherweise 
zahlreichen Gas-Anbietern 
zu tun, um beispielsweise das 
Marketing einzelner Gas-Ge-
meinschaften zu erörtern. 
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Regelrechte Fragen-Vielfalt
Bundestagung der Landesinstallateurausschüsse (LIA)

Was ist in der Eintragungspraxis für die Installateurverzeichnisse wichtig? Ab wann gilt die neue TRGI? Wer ist für den 
häuslichen Gasanschluss verantwortlich? Viele Fragen ließen sich im Expertenkreis von Netzbetreibern und LIA-Vertre-
tern am 29. Mai dieses Jahres in Heidelberg erörtern.



Kein Automatismus bei der 
Eintragung

Fragen rund um die Ein-
tragungspraxis in das jewei-
lige Installateurverzeichnis 
Gas tauchen immer wieder 
auf. Deshalb wurde diesem 
Themenkomplex auch auf 
der Heidelberger Tagung Be-
deutung beigemessen. Erneut 
wurde mehrfach betont, dass 
es keinen Automatismus gibt 
zwischen der Eintragung in 
die Handwerksrolle und der 
Aufnahme in das Installa-
teurverzeichnis der Gasver-
sorger. 

Carsten Wesche (Bundes-
verband der Energie- und 
Wasserwirtschaft BDEW) gab 
allerdings zu bedenken, dass 
Argumente vor Gericht Be-
stand haben müssen, wenn 
es darum gehe, einem An-
tragsteller die Eintragung ins 
Verzeichnis Gas zu verweh-

ren. Wie verblüffend selten 
dies bisher vorgekommen ist, 
ließ Carsten Wesche nicht un-
erwähnt. Bei schätzungswei-
se einer halben Million Zu-
lassungen habe es im Ver-
lauf der letzten 50 Jahre etwa 
ein Dutzend Gerichtsverfah-
ren gegeben. Auch klärte er in 
seinen Ausführungen im Ein-
zelnen darüber auf, wie weit-
reichend die Zuständigkeiten 
des örtlichen Installateuraus-
schusses sind und was auf 
Landesebene zu regeln ist.

Henricus Kayser-Baars 
(EnBW Gas, Stuttgart) zähl-
te verschiedene Handwerks-
bereiche auf, die sich mit ei-
ner Teileintragung nach § 7a 
der Handwerksordnung um 
eine Zulassung ins Installa-
teurverzeichnis bemühten. 
Ebenso seien es ausländische 
Betriebe, Techniker oder Inge-
nieure sowie Quereinsteiger, 

Industriebetriebe und Woh-
nungsbaugesellschaften.

Wie bei der jeweiligen 
Einzelentscheidung vorzuge-
hen ist, sei entsprechenden 
Regelpapieren in den Regi-
onen zu entnehmen. Doch 
würde es seiner Auffassung 
nach das Zulassungsverfah-
ren deutlich vereinfachen, 
wenn ein 100-Stunden-Kurs 
für Gas und ein 80-Stunden-
Kurs für Wasser generell zur 
Vorbedingung gemacht wür-
de.

Pflicht-Prüfung zur  
Gebrauchsfähigkeit 

Nicht nur in der Nieder-
druckanschlussverordnung 
(NDAV), sondern in vie-
len weiteren Verordnungen 
seien die Sorgfaltspflichten 
der Betreiber erwähnt, lenkte 
ZVSHK-Referent Franz-Josef 
Heinrichs die Aufmerksam-
keit auf Dienstleistungen 
durch den Handwerksbetrieb. 
Einem Betreiber könne durch 
die Prüfung der Gasanlage die 
Entlastung seiner Sorgfalts-
pflicht angeboten werden. 
Die neue TRGI sehe jetzt vor, 
dass der ordnungsgemäße 
Zustand spätestens alle zwölf 
Jahre zu überprüfen ist. Was 
aber ist bei Nicht-Beachtung? 
Ist dann der Energieversorger 
möglicherweise in der Mitver-
antwortung, weil er die Lei-
tung nicht sicherheitshalber 
gesperrt hat? Typische Fragen 
unter den Teilnehmern, auf 
die es Entwarnung gab: Nach 

eingehender Prüfung von ver-
schiedenen Juristen lässt sich 
eine solche Argumentation 
nicht führen. Vielmehr stehe 
die Betreiberpflicht im Vorder-
grund. 

Kommentar zur neuen TRGI 
ab Juli

Glücklicherweise habe die 
neue TRGI jetzt auch die Ab-
gastechnik mit einbezogen, 
verdeutlichte Klaus Klement, 
Experte in Sachen häusliche 
Gasanschlüsse. Zwar gelte es 
noch Einsprüchen nachzuge-
hen, doch wenn dies voraus-
sichtlich bis zum Jahresen-
de gelungen sei, habe man 
mit der TRGI sowie dem flan-
kierenden DVGW-Arbeitsblatt 
G1020 einen einheitlichen 
Rahmen zur häuslichen Gas-
installation, der den Wirrwarr 
unterschiedlicher Regelwerke 
beende. 

Ab wann genau gilt die 
neue TRGI? Diese Frage mit 
juristischem Hintergrund 
wollten viele beantwortet wis-
sen. Antwort: Mit der Veröf-
fentlichung. Seit April 2008 
biete der DVGW über sei-
ne Wirtschafts- und Verlags-
gesellschaft das neue Regel-
werk DVGW-TRGI 2008 an, 
und dies gelte als Start. Zwar 
sei es üblich, dass es für die 
Fachkreise einer Übergangs-
frist von etwa einem halben 
Jahr bedarf, doch ändere dies 
nichts am Verfahrensweg. 
Sollte diese Frage jetzt noch 
mitten in einer Projektierung 

Zahlreiche Fragen aus dem Fachpublikum galt es auf der LIA-Tagung zu  
beantworten.

Für den Eintrag ins Installateurverzeichnis ist nach Niederdruckanschlussver-
ordnung (NDAV) die Sachkunde Voraussetzung.
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Mitglieder von Installateurausschüssen und weitere Experten von Versorgern 
und Verbänden verfolgten die Fachvorträge.



beantwortet werden müssen, 
dann gelte es klare Abspra-
chen mit dem Auftraggeber 
zu treffen. 

Eine kommentierte Fas-
sung der TRGI wird Mitte Juli 
erwartet.

Dienstleistungen der Zukunft
ZVSHK-Referent Matthi-

as Wagnitz gab einen Aus-
blick, wie der Endkunde zu-
künftig dazu gebracht werden 
könnte, weniger Energie zu 
verbrauchen. Eine Schlüssel-

rolle sollen dabei Verbrauchs-
zähler einnehmen, die per 
Euro-Anzeige deutlich ma-
chen, wie hoch der momen-
tane Verbrauch von Gas (und 
anderen leitungsgebundenen 
Energieträgern) ist und welche 
Möglichkeiten sich beispiels-
weise ergeben könnten, wenn 
Energie zu einer anderen Ta-
geszeit (bei einem günstigeren 
Tarif) verbraucht würde. 

ZVSHK-Referent Udo Wir-
ges rechnete die Installation 
solcher zukünftigen Zähler 
genauso zu den Dienstleistun-
gen der Handwerksbetriebe 
wie die Energieberatung, den 
Heizungs-Check oder Energie-
Contracting.

Steeven Bretz (Berufsförde-
rungswerk der Gebäude- und 
Energietechnikhandwerke) 
stellte dar, wie sich die euro-
päische bzw. nationale Ge-
setzgebung in der SHK-Bran-
che als Systemkosten auswir-
ken. Gesetze, Verordnungen 
und Technische Regeln be-
lasteten die Wertschöpfung 
in den einzelnen Vertriebs-

stufen in steigendem Maße. 
Hier gelte es nach Lösungen 
zu suchen, um Systemkosten 
auf möglichst viele Schultern 
zu verteilen, lautete seine Bot-
schaft.

Schlussbemerkung
Einmal mehr hat sich ge-

zeigt, dass eine LIA-Tagung 
spätestens alle zwei Jahre eine 
Fülle von Themen behan-
deln und Fragen beantwor-
ten kann, die durch Verän-
derungen im Markt zwangs-
läufig aufkommen. Auch in 
Zukunft wird es wichtige Ent-
wicklungen geben, die in der 
Marktpartnerschaft von Ener-
gieversorgern und Fachhand-
werk zu begleiten sind. Fra-
gen wie „Wer darf mit welcher 
Qualifikation zukünftig Gas-
anlagen installieren, prüfen 
und warten?“ werden wohl 
in schöner Regelmäßigkeit 
beantwortet werden müssen. 
� TD ∂
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DVGW-TRGI seit April in Kraft

Die Technische Regel für 
Gasinstallationen wird vom 
DVGW (Deutsche Vereini-
gung des Gas- und Wasser-
faches e. V.) herausgegeben 
und zeigt auf, wie Gasan-
lagen geplant, ausgeführt, 
gewartet, instand gehalten 
und – jetzt neu – betrieben 
werden müssen. Die neues-
te Fassung ist seit April 2008 
erhältlich und gliedert sich 
in die fünf Hauptteile „All-
gemeines und Begriffe“, 
„Leitungsanlage“, „Bemes-
sung der Leitungsanlage“, 
„Gasgeräteaufstellung“ so-
wie „Betrieb und Instand-

haltung“. Im Zuge der Neubearbeitung wurde u. a. der Ab-
schnitt über die „Bemessung der Leitungsanlage“ grundle-
gend überarbeitet.

Bereits verbindlich geworden: die 
neue TRGI 2008.


